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Inhalt: Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für 

die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 
in den Wahlkreisen 121 - Recklinghausen I und 122 – Reckling-
hausen II 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Nachdem der Bundespräsident mit Anordnung vom 23.01.2017 den 24. 
September 2017 als Wahltag für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag 
bestimmt hat, fordere ich hiermit gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 der Bundes-
wahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 
2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 
13. Mai 2013 (BGBL. I S. 1255) zur  
 
   Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
 
für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 in 
den Wahlkreisen  
 
121 - Recklinghausen I (vom Kreis Recklinghausen die Gemeinden 
       Castrop-Rauxel, Recklinghausen, Waltrop) und  
 
122 - Recklinghausen II (vom Kreis Recklinghausen die Gemeinden  

     Datteln, Haltern am See, Herten, Marl,  
     Oer-Erkenschwick)  

 
auf. 
 
Kreiswahlvorschläge können gemäß § 18 Abs. 1 des Bundeswahlgesetzes 
(BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 
1288, 1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Mai 
2016 (BGBl. I S. 1062) von Parteien und nach Maßgabe des § 20 Bundes-
wahlgesetzes von Wahlberechtigten eingereicht werden. 
 
Die Kreiswahlvorschläge sind gemäß § 19 des Bundeswahlgesetzes bis 
spätestens 
 

Montag, 17. Juli 2017, 18.00 Uhr, 
 
beim Kreiswahlleiter, Kreis Recklinghausen, Fachdienst 10 – Personalser-
vice, Organisation und Zentrale Aufgaben, 1. Obergeschoss, Zimmer 
1.2.20, Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghausen, (Postanschrift: 
45655 Recklinghausen) schriftlich einzureichen. Die Einreichungsfrist ist 
eine Ausschlussfrist. Es wird daher gebeten, die Kreiswahlvorschläge mög-
lichst frühzeitig vor dem 17.07.2017 einzureichen, damit etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Kreiswahlvorschläge berühren, rechtzeitig behoben 
werden können. 
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Vordrucke für die Kreiswahlvorschläge, Zustimmungserklärungen der Bewerber, Beschei-
nigungen der Wählbarkeit der Bewerber, Formblätter für Unterstützungsunterschriften, 
Bescheinigungen des Wahlrechts, Niederschriften über die Aufstellung der Wahlkreisbe-
werber und Versicherungen an Eides statt sind beim FD 10 – Personalservice, Organisa-
tion und Zentrale Aufgaben des Kreises Recklinghausen kostenfrei erhältlich. 
 
Die §§ 18 ff. des Bundeswahlgesetzes, ferner die Vorschriften der §§ 32 und 34 ff. der 
Bundeswahlordnung bestimmen näher Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge. Sie sind 
zur Beachtung nachstehend abgedruckt, teilweise ergänzend erläutert und Bestandteil 
dieser Wahlbekanntmachung. 
 
 
Bundeswahlgesetz 
 
 
§ 18  Wahlvorschlagsrecht, Beteiligungsanzeige 
 
(1) Wahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des § 20 von Wahlberech-

tigten eingereicht werden. 
 
(2) Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl 

nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abge-
ordneten vertreten waren, können als solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, 
wenn sie spätestens am siebenundneunzigsten Tage vor der Wahl bis 18.00 Uhr 
(19.06.2017) dem Bundeswahlleiter  

 
Bundeswahlleiter 
Statistisches Bundesamt 
Gustav-Stresemann-Ring 11 
65189 Wiesbaden  
(Postanschrift: 65180 Wiesbaden) 

 
 ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bundeswahlaus-

schuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. In der Anzeige ist anzugeben, unter 
welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. Die Anzeige muss von 
mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder 
seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Par-
tei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisa-
tion an die Stelle des Bundesvorstandes. Die schriftliche Satzung und das schriftliche 
Programm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des 
Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. Der Anzeige sollen Nachweise über die 
Parteieneigenschaft nach § 2 Absatz 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt wer-
den. 

 
(3) Der Bundeswahlleiter hat die Anzeige nach Absatz 2 unverzüglich nach Eingang zu 

prüfen. Stellt er Mängel fest, so benachrichtigt er sofort den Vorstand und fordert ihn 
auf, behebbare Mängel zu beseitigen. Nach Ablauf der Anzeigefrist können nur noch 
Mängel an sich gültiger Anzeigen behoben werden. Eine gültige Anzeige liegt nicht 
vor, wenn  
 
1. die Form oder Frist des Absatzes 2 nicht gewahrt ist, 

 
2. die Parteibezeichnung fehlt, 
 
3. die nach Absatz 2 erforderlichen gültigen Unterschriften und die der Anzeige beizu-

fügenden Anlagen fehlen, es sei denn, diese Anlagen können infolge von Umstän-
den, die die Partei nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig vorgelegt werden, 
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4. die Vorstandsmitglieder mangelhaft bezeichnet sind, so dass ihre Person nicht 
feststeht. 

 
Nach der Entscheidung über die Feststellung der Parteieigenschaft ist jede Mängel-
beseitigung ausgeschlossen. Gegen Verfügungen des Bundeswahlleiters im Mängel-
beseitigungsverfahren kann der Vorstand den Bundeswahlausschuss anrufen. 

 
(4) Der Bundeswahlausschuss stellt spätestens am neunundsiebzigsten Tage 

(07.07.2017) vor der Wahl für alle Wahlorgane verbindlich fest,  
 

1. welche Parteien im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter 
Wahl auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Ab-
geordneten vertreten waren, 

 
2. welche Vereinigungen, die nach Absatz 2 ihre Beteiligung angezeigt haben, für die 

Wahl als Parteien anzuerkennen sind. Für die Ablehnung der Anerkennung als 
Partei für die Wahl ist Zweidrittelmehrheit erforderlich. Die Feststellung ist vom 
Bundeswahlleiter in der Sitzung des Bundeswahlausschusses bekannt zu geben. 
Sie ist öffentlich bekannt zu machen. 

 
(4a) Gegen eine Feststellung nach Absatz 4, die sie an der Einreichung von Wahlvor-

schlägen hindert, kann eine Partei oder Vereinigung binnen vier Tagen nach Be-
kanntgabe Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist 
die Partei oder Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, längstens bis zum Ablauf des neunundfünfzigsten Ta-
ges vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln. 

 
(5) Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag und in jedem Land 

nur eine Landesliste einreichen. 
 
 
§ 19  Einreichung der Wahlvorschläge 
 
Kreiswahlvorschläge sind dem Kreiswahlleiter, Landeslisten dem Landeswahlleiter spä-
testens am neunundsechzigsten Tage (17.07.2017) vor der Wahl bis 18.00 Uhr schriftlich 
einzureichen. 
 
 
§ 20  Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 
 
(1) Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten. Jeder Be-

werber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag be-
nannt werden. Als Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung 
dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. 

 
(2) Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von dem Vorstand des Landesverbandes 

oder, wenn Landesverbände nicht bestehen, von den Vorständen der nächstniedrigen 
Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. Kreiswahlvorschläge der in § 18 Abs. 2 genannten Parteien müs-
sen außerdem von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein; die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschlages 
nachzuweisen. Das Erfordernis von 200 Unterschriften gilt nicht für Kreiswahlvor-
schläge von Parteien nationaler Minderheiten. 
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(3) Andere Kreiswahlvorschläge müssen von mindestens 200 Wahlberechtigten des 
Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Absatz 2 Satz 2 zwei-
ter Halbsatz gilt entsprechend. 

 
(4) Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen den Namen der einreichenden Partei und, 

sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, andere Kreiswahlvorschläge 
ein Kennwort enthalten. 

 
 
§ 21  Aufstellung von Parteibewerbern 
 
(1) Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, 

wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist und in einer Mitgliederversammlung zur 
Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertre-
terversammlung hierzu gewählt worden ist.  Mitgliederversammlung zur Wahl eines 
Wahlkreisbewerbers ist eine Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
Wahlkreis zum Deutschen Bundestag wahlberechtigten Mitglieder der Partei. Beson-
dere Vertreterversammlung ist eine Versammlung der von einer derartigen Mitglie-
derversammlung aus ihrer Mitte gewählten Vertreter. Allgemeine Vertreterversamm-
lung ist eine nach der Satzung der Partei (§ 6 des Parteiengesetzes) allgemein für 
bevorstehende Wahlen von einer derartigen Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte 
bestellte Versammlung. 

 
(2) In Kreisen und kreisfreien Städten, die mehrere Wahlkreise umfassen, können die 

Bewerber für diejenigen Wahlkreise, deren Gebiet die Grenze des Kreises oder der 
kreisfreien Stadt nicht durchschneidet, in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Vertre-
terversammlung gewählt werden. 

 
(3) Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen werden in geheimer 

Abstimmung gewählt. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist hier-
bei vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Pro-
gramm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlen dürfen frü-
hestens 32 Monate, für die Vertreterversammlungen frühestens 29 Monate nach Be-
ginn der Wahlperiode des Deutschen Bundestages stattfinden; dies gilt nicht, wenn 
die Wahlperiode vorzeitig endet. 

 
(4) Der Vorstand des Landesverbandes oder, wenn Landesverbände nicht bestehen, die 

Vorstände der nächst niedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis 
liegt oder eine andere in der Parteisatzung hierfür vorgesehene Stelle können gegen 
den Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf 
einen solchen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgül-
tig.  

 
(5) Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Ein-

berufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie 
über das Verfahren für die Wahl des Bewerbers regeln die Parteien durch ihre Sat-
zungen.  

 
(6) Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angaben über 

Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder 
und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Kreiswahlvorschlag einzureichen. Hierbei 
haben der Leiter der Versammlung und zwei von diesem bestimmte Teilnehmer ge-
genüber dem Kreiswahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Anforderungen 
gemäß Absatz 3 Satz 1 bis 3 beachtet worden sind. Der Kreiswahlleiter ist zur Ab-
nahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt als Behörde im 
Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches. 
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§ 22  Vertrauensperson 
 
(1) In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende 

Vertrauensperson bezeichnet werden. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Person, 
die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson, und diejenige, die als zweite 
unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauensperson 
 

(2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson 
und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche Er-
klärungen zum Kreiswahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 

 
(3) Die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson können durch 

schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Kreiswahlvorschlages an 
den Kreiswahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden. 

 
 
§ 23  Zurücknahme von Kreiswahlvorschlägen 
 
(1) Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrau-

ensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, so-
lange nicht über seine Zulassung entschieden ist.  
 

(2) Ein von mindestens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann 
auch von der Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich und hand-
schriftlich vollzogene Erklärung zurückgenommen werden. 
 

 
§ 24  Änderung von Kreiswahlvorschlägen 
 
(1) Ein Kreiswahlvorschlag kann nach Ablauf der Einreichungsfrist nur durch gemeinsame 

schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensper-
son und nur dann geändert werden, wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit 
verliert.  

 
(2) Das Verfahren nach § 21 braucht nicht eingehalten zu werden, der Unterschriften 

nach § 20 Abs.2 und 3 bedarf es nicht.  
 
(3) Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 

Satz 1) ist jede Änderung ausgeschlossen. 
 

 
§ 25  Beseitigung von Mängeln  
 
(1) Der Kreiswahlleiter hat die Kreiswahlvorschläge unverzüglich nach Eingang zu prüfen. 

Stellt er bei einem Kreiswahlvorschlag Mängel fest, so benachrichtigt er sofort die Ver-
trauensperson und fordert sie auf, behebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen. 

 
(2) Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvor-

schläge behoben werden. Ein gültiger Wahlvorschlag liegt nicht vor, wenn 
 

1. die Form oder Frist des § 19 nicht gewahrt ist, 
 

2. die nach § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 3 erforderlichen 
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gültigen Unterschriften mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeich-
ner fehlen, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahl-
vorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden, 
 

3. bei einem Parteiwahlvorschlag die Parteibezeichnung fehlt, die nach § 18 Abs.2 
erforderliche Feststellung der Parteieigenschaft abgelehnt ist oder die Nachweise 
des § 21 nicht erbracht sind, 

 
4. der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so dass seine Person nicht feststeht oder 

 
5. die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt. 

 
(3) Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages 

(§ 26 Abs. 1 Satz 1) ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen. 
 

(4) Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters im Mängelbeseitigungs- 
verfahren kann die Vertrauensperson den Kreiswahlausschuss anrufen. 
 
 

 
§ 26  Zulassung der Kreiswahlvorschläge 
 
(1) Der Kreiswahlausschuss entscheidet am achtundfünfzigsten Tage (28.07.2017) vor 

der Wahl über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge. Er hat Kreiswahlvorschläge zu-
rückzuweisen, wenn sie  
 
1. verspätet eingereicht sind oder 
2. den Anforderungen nicht entsprechen, die durch dieses Gesetz und 
    die Bundeswahlordnung aufgestellt sind, es sei denn, dass in diesen 
    Vorschriften etwas anderes bestimmt ist. 
 

Die Entscheidung ist in der Sitzung des Kreiswahlausschusses bekanntzugeben. 
 
(2) Weist der Kreiswahlausschuss einen Kreiswahlvorschlag zurück, so kann binnen drei 

Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung Beschwerde an den Landeswahlaus-
schuss eingelegt werden. Beschwerdeberechtigt sind die Vertrauensperson des Kreis-
wahlvorschlages, der Bundeswahlleiter und der Kreiswahlleiter. Der Bundeswahlleiter 
und der Kreiswahlleiter können auch gegen eine Entscheidung, durch die ein Kreis-
wahlvorschlag zugelassen wird, Beschwerde erheben. In der Beschwerdeverhandlung 
sind die erschienenen Beteiligten zu hören. Die Entscheidung über die Beschwerde 
muss spätestens am zweiundfünfzigsten Tage vor der Wahl getroffen werden. 
 

(3) Der Kreiswahlleiter macht die zugelassenen Kreiswahlvorschläge spätestens am 
achtundvierzigsten Tage (07.08.2017) vor der Wahl öffentlich bekannt. 

 
 
Bundeswahlordnung 
 
 
§ 32  Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
 
(1) Nachdem der Wahltag bestimmt ist, fordern die Kreis- und Landeswahlleiter durch öf-

fentliche Bekanntmachung zur möglichst frühzeitigen Einreichung der Wahlvorschlä-
ge auf und weisen auf die Voraussetzungen für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
nach § 18 Abs. 2 des Gesetzes hin. Sie geben bekannt, wo und bis zu welchem Zeit-
punkt die Anzeigen nach § 18 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes und die Wahlvor-
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schläge eingereicht werden müssen und weisen auf die Bestimmungen über Inhalt 
und Form der Wahlvorschläge, auf die Zahl der in bestimmten Fällen beizubringen-
den Unterschriften und Nachweise sowie auf die mit den Wahlvorschlägen vorzule-
genden Erklärungen, Niederschriften und Versicherungen hin (§§ 20, 21 und 27 des 
Bundeswahlgesetzes). 

(2) Der Bundeswahlleiter macht öffentlich bekannt, wo und in welcher Frist und Form der 
Ausschluss von der Listenverbindung einer Partei erklärt werden kann (§§ 7 und 29 
des Bundeswahlgesetzes). 
 
 

§ 34  Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 
 
(1) Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 eingereicht werden. Er 

muss enthalten 
 

1. den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, den 
Geburtsort und die Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers, 

 
2. den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-

wendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 des Bundes-
wahlgesetzes) deren Kennwort.  

 
Er soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der  
stellvertretende Vertrauenspersonen enthalten. 
 

(2) Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vorstan-
des des Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, 
persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in einem Land kei-
nen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisation, so müssen die 
Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der nächst niedrigen Gebietsverbänden, in 
deren Bereich der Wahlkreis liegt, dem Satz 1 gemäß unterzeichnet sein. Die Unter-
schriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der Einrei-
chungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 ent-
sprechende Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände vorliegt. 
 

(3) Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner des Wahlvorschlages 
ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag (Anlage 13) selbst zu leisten. Absatz 
4 Nr. 3 und 4 gilt entsprechend. 

 
(4) Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises

 unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 
14 unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen: 
 
1. Der Kreiswahlleiter liefert die Formblätter auf Anforderung kostenfrei; er kann sie 

auch als Druckvorlage oder elektronisch bereitstellen. Bei der Anforderung sind 
Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagenden 
Bewerbers anzugeben. Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, dass für 
den Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle seiner Anschrift (Hauptwoh-
nung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfaches ge-
nügt nicht. Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlages, der den Kreis-
wahlvorschlag einreichen will, sind außerdem bei Parteien deren Namen und, so-
fern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvor-
schlägen deren Kennwort anzugeben. Parteien haben ferner die Aufstellung des 
Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen Vertreter-
versammlung nach § 21 des Bundeswahlgesetzes zu bestätigen. Der Kreiswahllei-
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ter hat die in den Sätzen 2 bis 4 genannten Angaben im Kopf der Formblätter zu 
vermerken. 

 
2. Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die Er-

klärung auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben 
der Unterschrift sind Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzuge-
ben. Von Wahlberechtigten im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 des Bundeswahlge-
setzes ist der Nachweis für die Wahlberechtigung durch die Angaben gemäß An-
lage 2 und Abgabe einer Versicherung an Eides statt zu erbringen. 

 
3. Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung 

der Gemeindebehörde, bei der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufü-
gen, dass er im Zeitpunkt der Unterzeichnung in dem betreffenden Wahlkreis 
wahlberechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger 
des Wahlvorschlages bei der Einreichung des Kreiswahlvorschlages mit den Un-
terstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen anderen eine Bescheini-
gung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der Betreffende den 
Kreiswahlvorschlag unterstützt. 

 
4. Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 

mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen wei-
teren Kreiswahlvorschlägen ungültig. 

 
5. Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers 

durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher 
geleistete Unterschriften sind ungültig. 

        
(5) Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen 
 

1. die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15, 
dass er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zu-
stimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat, 

 
2. eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der An-

lage 16, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist, 
 
3. bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien 
 

a) eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung, in der der Bewerber aufgestellt worden ist, im Falle 
eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes auch eine Ausferti-
gung der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, mit der nach § 21 Abs. 6 
Satz 2 des Bundeswahlgesetzes vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt; 
die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 17 gefertigt, die Versicherung 
an Eides statt nach dem Muster der Anlage 18 abgegeben werden; 
 
b) eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber 
dem Kreiswahlleiter nach dem Muster der Anlage 15, dass er nicht Mitglied einer 
anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist; für die Abnahme der 
Versicherung an Eides statt gilt § 21 Abs. 6 Satz 3 des Bundeswahlgesetzes ent-
sprechend. 

 
4. die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen 

des Wahlrechts der Unterzeichner (Absatz 4 Nr. 2 und 3), sofern der Kreiswahl-
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vorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet 
sein muss. 

 
(6) Die Bescheinigung des Wahlrechts (Absatz 4 Nr. 3) und die Bescheinigung der Wähl-

barkeit (Absatz 5 Nr. 2) sind kostenfrei zu erteilen. Die Gemeindebehörde darf für je-
den Wahlberechtigten die Bescheinigung des Wahlrechts nur einmal zu einem Kreis-
wahlvorschlag erteilen; dabei darf sie nicht festhalten, für welchen Wahlvorschlag die 
erteilte Bescheinigung bestimmt ist. 

 
(7) Für Bewerber, die keine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland innehaben und 

sich dort auch sonst nicht gewöhnlich aufhalten, erteilt das Bundesministerium des 
Innern die Wählbarkeitsbescheinigung. Sie ist bei der für den Wohnort des Bewerbers 
zuständigen diplomatischen oder berufskonsularischen Vertretung der Bundesrepub-
lik Deutschland, sonst unmittelbar unter Vorlage der erforderlichen Nachweise zu be-
antragen. 

 
 
§ 35  Vorprüfung der Kreiswahlvorschläge durch den Kreiswahlleiter 
 
(1) Der Kreiswahlleiter vermerkt auf jedem Kreiswahlvorschlag den Tag und bei Eingang 

am letzten Tage der Einreichungsfrist außerdem die Uhrzeit des Eingangs und über-
sendet dem Landeswahlleiter und dem Bundeswahlleiter sofort je einen Abdruck. Er 
prüft unverzüglich, ob die eingegangenen Kreiswahlvorschläge vollständig sind und 
den Erfordernissen des Bundeswahlgesetzes und dieser Verordnung entsprechen. 
 

(2) Wird dem Kreiswahlleiter bekannt, dass ein im Wahlkreis vorgeschlagener Bewerber 
noch in einem anderen Wahlkreis vorgeschlagen worden ist, so weist er den Kreis-
wahlleiter des anderen Wahlkreises auf die Doppelbewerbung hin. 

 

(3) Wird der Kreiswahlausschuss nach § 25 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes im Mängel-
beseitigungsverfahren angerufen, hat er über die Verfügung des Kreiswahlleiters un-
verzüglich zu entscheiden. Der Vertrauensperson des betroffenen Kreiswahlvorschla-
ges ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

 

 
§ 36  Zulassung der Kreiswahlvorschläge 
 
(1) Der Kreiswahlleiter lädt die Vertrauenspersonen der Kreiswahlvorschläge zu der Sit-

zung, in der über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge entschieden wird. 
 

(2) Der Kreiswahlleiter legt dem Kreiswahlausschuss alle eingegangenen Kreiswahlvor-
schläge vor und berichtet ihm über das Ergebnis der Vorprüfung. 
 

(3) Der Kreiswahlausschuss prüft die eingegangenen Kreiswahlvorschläge und beschließt 
über ihre Zulassung oder Zurückweisung. Vor einer Entscheidung ist der erschiene-
nen Vertrauensperson des betroffenen Wahlvorschlages Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben.  
 

(4) Der Kreiswahlausschuss stellt die zugelassenen Kreiswahlvorschläge mit den in § 34 
Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Angaben fest. Fehlt bei einem anderen Kreiswahlvor-
schlag (§ 20 Abs. 3 des Bundeswahlgesetzes) das Kennwort oder erweckt es den 
Eindruck, als handele es sich um den Kreiswahlvorschlag einer Partei, oder ist es ge-
eignet, Verwechslungen mit einem früher eingereichten Kreiswahlvorschlag hervorzu-
rufen, so erhält der Kreiswahlvorschlag den Namen des Bewerbers als Kennwort. Ge-
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ben die Namen mehrerer Parteien oder deren Kurzbezeichnungen zu Verwechslun-
gen Anlass, so fügt der Kreiswahlausschuss einem Wahlvorschlag oder mehreren 
Wahlvorschlägen eine Unterscheidungsbezeichnung bei; hat der Landeswahlaus-
schuss eine Unterscheidungsregelung getroffen (§ 41 Abs. 1), so gilt diese. 

 

(5) Der Kreiswahlleiter gibt die Entscheidung des Kreiswahlausschusses in der Sitzung im 
Anschluss an die Beschlussfassung unter kurzer Angabe der Gründe bekannt und 
weist auf den zulässigen Rechtsbehelf hin. 

 

(6) Die Niederschrift über die Sitzung (§ 5 Abs. 7) ist nach dem Muster der Anlage 19 zu 
fertigen; der Niederschrift sind die zugelassenen Kreiswahlvorschläge in der vom 
Kreiswahlausschuss festgestellten Fassung beizufügen. 

 

(7) Nach der Sitzung übersendet der Kreiswahlleiter dem Landeswahlleiter und dem Bun-
deswahlleiter sofort eine Ausfertigung der Niederschrift und weist dabei auf ihm be-
denklich erscheinende Entscheidungen besonders hin. Er ist verpflichtet, dem Bun-
deswahlleiter auf Verlangen alle für die Einlegung einer Beschwerde erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und Feststellungen zu treffen. 

 
 
§ 37  Beschwerde gegen Entscheidungen des Kreiswahlausschusses 
 
(1) Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Kreiswahlausschusses ist schriftlich 

oder zur Niederschrift beim Kreiswahlleiter einzulegen. Der Bundeswahlleiter hat seine 
Beschwerde beim Kreiswahlleiter, der Kreiswahlleiter seine Beschwerde beim Lan-
deswahlleiter einzulegen. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben 
oder Telefax als gewahrt. Der Kreiswahlleiter unterrichtet unverzüglich den Landes-
wahlleiter und den Bundeswahlleiter über die eingegangenen Beschwerden und ver-
fährt nach den Anweisungen des Landeswahlleiters. 
 

(2) Der Landeswahlleiter lädt die Beschwerdeführer, die Vertrauenspersonen der be-
troffenen Kreiswahlvorschläge sowie den Kreiswahlleiter und den Bundeswahlleiter zu 
der Sitzung, in der über die Beschwerde entschieden wird. Den Vertrauenspersonen 
ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

 

(3) Der Landeswahlleiter gibt die Entscheidung des Landeswahlausschusses in der Sit-
zung im Anschluss an die Beschlussfassung unter kurzer Angabe der Gründe bekannt 
und teilt sie sofort dem Bundeswahlleiter mit. 

 

 
§ 38  Bekanntmachung der Kreiswahlvorschläge 
 
Der Kreiswahlleiter ordnet die zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter fortlaufenden 
Nummern in der Reihenfolge, wie sie durch § 30 Abs. 3 Satz 3 und 4 des Bundeswahlge-
setzes und durch die Mitteilung des Landeswahlleiters nach § 43 Abs. 2 bestimmt ist, und 
macht sie öffentlich bekannt. Parteien, für die eine Landesliste, aber kein Kreiswahlvor-
schlag zugelassen ist, erhalten eine Leernummer. Die Bekanntmachung enthält für jeden 
Kreiswahlvorschlag die in § 34 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Angaben; statt des Geburtsda-
tums ist jedoch jeweils nur das Geburtsjahr des Bewerbers anzugeben. Weist ein Bewer-
ber bis zum Ablauf der Einreichungsfrist gegenüber dem Kreiswahlleiter nach, dass für ihn 
im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes ein-



 

11 

getragen ist, ist anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift zu 
verwenden; die Angabe eines Postfachs genügt nicht. Der Kreiswahlleiter unterrichtet 
unverzüglich den Landeswahlleiter und den Bundeswahlleiter über die Erreichbarkeitsan-
schrift. Der Bundeswahlleiter veröffentlicht den Inhalt der öffentlichen Bekanntmachungen 
der Kreiswahlleiter im Wahlgebiet. 
 
 
Recklinghausen, den 10.02.2017 
 
 
Der Kreiswahlleiter  
für die Wahlkreise 121 und 122 
 
 
 
 
gez. Süberkrüb 
Landrat 
 


